
Beschlussvorlage 
 Vorlage Nr.: BV/0001/2021-2026 

öffentlich 

05.10.2021 

 

 

Beratungsfolge Termin  Zuständigkeit 

Rat 04.11.2021  Kenntnisnahme 

 

 

Tagesordnungspunkt: 

Pflichtenbelehrung sowie förmliche Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren 

 

 

 

 

Kenntnisnahme: 

 

Der Bürgermeister hat auf die obliegenden Pflichten hinzuweisen und die Ratsfrauen 

und Ratsherren förmlich durch Handschlag zu verpflichten.  

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Die Ratsfrauen und Ratsherren sind nach § 54 Abs. 3 in Verbindung mit § 43 NKomVG auf 

die ihnen obliegenden Pflichten zur Amtsverschwiegenheit (§ 40 NKomVG), zur Beachtung 

des Mitwirkungsverbotes (§ 41 NKomVG) und die Treuepflicht (§ 43 NKomVG) 

hinzuweisen. 

 

Außerdem sind die Ratsfrauen und Ratsherren gemäß § 60 NKomVG zu Beginn der 1. 

Sitzung nach der Wahl förmlich dazu zu verpflichten, ihre Aufgaben nach bestem Willen und 

Gewissen zu erfüllen und die Gesetze zu beachten. 

 

Die Verpflichtung kann durch Handschlag vorgenommen werden. 

 

Die Pflichtenbelehrung und die Verpflichtung erfolgt durch den Bürgermeister.  
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